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Antragsgegenstand: 

Umgang mit Kleingärten auf Grundstücken in kommunalem Eigentum der Stadt Cottbus 
verbindlich und fair regeln 
 

 

Inhalt des Antrages: 

Kleingärten in Cottbus müssen immer öfter zugunsten großer Bauprojekte weichen. Nach der 
Inanspruchnahme der Kleingartenanlage „Abendfrieden“ an der Karl-Marx-Straße im Jahr 2015, 
mussten jüngst weitere etwa 100 Kleingärten der Bahn-Landwirtschaft „An der Werkstatt“ weichen, um 
Platz für die Errichtung des Neuen Bahnwerkes zu schaffen.  
 
Im Zuge des Strukturwandels benötigt die Stadt Cottbus zusätzliche Bauflächen für neue 
Wohnquartiere, samt dazugehöriger Infrastruktur wie Schule und Kita. Das Stadtfeld zwischen dem 
Nordring sowie dem Ernst-Heilmann-Weg im Norden von Cottbus, unmittelbar am künftigen Lausitz-
Science-Park gelegen, ist auserkoren für den Umbau in ein innovatives und umweltgerechtes 
Stadtquartier. Dafür müssten die zwei bislang dort ansässigen Kleingartensparten, „Am Mühlberg“ 
und „Roseneck“ abgerissen werden.1 
 
Dies stößt entsprechend auf Widerstand bei den Betroffenen und führt gleichzeitig zu Verunsicherung. 
Einige der Kleingärtner sehen dabei die Stadt Cottbus in der Pflicht, für angemessene Ausweichflächen 
und Entschädigungen zu sorgen sowie zeitliche Spielräume beim Abriss zugunsten der Kleingärtner 
auszuloten.  
 
Das Schicksal der Kleingartenanlage „Abendfrieden“ gilt dabei als mahnendes Negativbeispiel, da nach 
deren Abriss im Jahr 2015 bis zum heutigen Tage im Jahr 2024 keinerlei bauliche Aktivitäten auf dem 

                                                 
1 Vgl. Lausitzer Rundschau vom 25.03.2024; https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/bauen-in-cottbus-schule-statt-kleingaerten-_-zwei-
sparten-im-norden-droht-der-abriss-73396503.html; abgerufen am 26.03.2024 
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betreffenden Grundstück stattgefunden haben.  
 
Um sowohl den sozialen Frieden in der Stadt Cottbus zu wahren als auch für einen fairen 
Interessenausgleich zu sorgen, ist es daher ratsam, verbindliche Regelungen dahingehend zu treffen, 
wie mit derartigen Kleingärten und deren bisherigen Nutzern auf Grundstücken in kommunalem 
Eigentum künftig verfahren werden soll.    
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

- Die Stadt Cottbus wird Pächter von Kleingartenparzellen in kommunalem Eigentum rechtzeitig, 
das heißt spätestens 18 Monate vor einer beabsichtigten Kündigung des Pachtverhältnisses, 
über das Ansinnen der Kündigung schriftlich in Kenntnis setzen.  
 

- Die Stadt Cottbus wird beauftragt zu prüfen, ob im Falle einer Inanspruchnahme ihrer 
Kleingartenparzelle die Kosten für den erforderlichen Rückbau von baulichen Aufbauten in 
vollem Umfang übernommen werden. Für den Rückbau selbst, trägt der gekündigte Nutzer 
keine Verantwortung. 

 
- Die Stadt Cottbus wird beauftragt zu prüfen, ob zeitgleich mit der Kündigung, Ausgleichsflächen 

analog dem Verfahren Gartenanlage/DB-Werk angeboten werden können. 
 
Begründung: 

Kleingärten sind nach den Leitlinien des Deutschen Städtetages auch unter den Bedingungen des 
demographischen Wandels, der städtebaulichen Umbauprozesse in Städten und sich ändernden 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Erfordernissen unverzichtbarer Bestandteil des 
kommunalen Lebens.2 Sie gelten als Orte ökologischer Vielfalt, in denen auch seltene Insekten- 
und Vogelarten einen Zufluchtsort und geschützte Nistplätze finden. Daneben schaffen die 
mögliche Selbstversorgung und das Wissen um die Herkunft und den ökologischen Anbau von 
Lebensmitteln gerade für junge Familien weitere Anreize für die Bewirtschaftung einer 
Kleingartenparzelle.  
 
Die Stadt Cottbus hat sich bereits im Jahr 2012 zur Aufgabe gemacht, Kleingartenanlagen zu 
sichern und zu entwickeln und dafür ein sogenanntes Kleingartenentwicklungskonzept3 erstellen 
lassen. Neben dem Kleingartenbestand werden dabei auch der Leerstand sowie die Altersstruktur 
der Nutzer beleuchtet. Weitere zentrale Punkte zur Sicherung des Fortbestands der Anlagen sind 
die Berücksichtigung der Kleingärten bei der Stadtplanung sowie die schnelle und unkomplizierte 
Erreichbarkeit der einzelnen Parzellen.  
 
Die im Beschlusstext vorgeschlagenen Selbstverpflichtungen seitens der Stadt Cottbus sollen einem 
fairen Interessenausgleich dienen und sind als deutliches Entgegenkommen gegenüber den bisherigen 
Kleingartenpächtern zu verstehen. Sie schaffen Klarheit und Verbindlichkeit sowohl für die Stadt 
Cottbus als auch für die jeweiligen Kleingartenpächter.  
 

 _____________________________  
 Unterschrift Antragsteller/in 

 

 

Beschlussniederschrift Beschluss-Nr.:        

Gremium:  HA  StVV Tagung am:       TOP:       

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
 

                                                 
2 Vgl. „Leitlinien des Deutschen Städtetages zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens in den Städten“, in: https://www.l-

bk.de/media/downloads/datei/78_leitlinien_deutscher_staedtetag_sept_2011.pdf, abgerufen am 01.10.2023.   
3 Vgl. in: https://www.gartenfreunde-lv-

brandenburg.de/downloader.php?file=download&did=OTkx&dt=MTYxNjU4NjgzMw==&gid=MTE=&guid=ZFo0dGM2RFBmdTVqWVNmdSUz
enEjV3E5dkg4RCFZZ1A=&s_uid=Mjg=, abgerufen am 03.04.2024.   


